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MINNA VON GREYERZ

1861 1941
27. Oktober

Traum der Multter, der edlen, und Stolz des geliebtesten Vaters
wuchsest Du Wildrose auf, Sonne und Sternen vertraut.
Lieblich umwogte das Haupt die dunkle Fiille der Locken,
und wie Lerchensang bell tonte Dir Stimme und Lied.

Schon wie der lachende Tag lag vor Dir das lockende Leben,
keine Wolke stieg auf, welche die Sonne verhiillt.

Wo du hinkamst, da sprofsten Dir unter den FiifSen die Blumen,
glitig teiltest Du aus, was Dir die Gotter verliehn;

und wenn hernieder vom Schloff die schénen Jinglinge griifiten,
brachiest Du Lieder zum Dank ibrer Huldigung dar.

Als dann iiber den Rhein die junge Lerche entflogen,

ward noch sifier ibr Sang, edler der Seele Gestallt,

und die Heimat begrifite mit Stolz die liebliche Muse,

wenn von der Biibne herab glockenrein ténte das Lied.

Aber ach, es begann des Lebens ernstere Schule,

als die Mutter Dir starb, wie eine Bliite verwelkt,

als Du den Vater betreut, die Tugend bildend, des Geistes
helle Fackel voran Freunden und Liebenden trugst.

Nimmer versagt Dir der Mut, und aus der Fiille des Herzens
spendest Du Schenkende nur reicher noch Bliite und Fruchi.
Vielgesegnete Du! Heut in der Fiille der Blumen

strable ibr Leuchten zuriick! Liebe durch Trinen geweibt!

SOPHIE HAEMMERLI-MARTI

ANFANGE UND UBERGANGE DER SCHLOSSHERR-
SCHAFTEN AM KESTENBERG VON GEORGES GLOOR

Die Geschichte der menschlichen Kestenberg-,,Herrschaften™ glaubt
man heute Uber einen Zeitraum von mindestens drei Jahrtausenden
zurlickverfolgen zu koénnen, nachdem man als

ilteste Siedlungsspuren

die Uberreste einiger Stadel entdeckt und erforscht hat. Stidlich der
Gratwasserscheide gelegen, gehorten diese Holzstadel eigentlich noch
zum Biinztal. Im Gegensatz zu unsern Gebirgstilern, wo die noma-
dische Pendelbewegung zwischen Talsiedlungen und Bergstadeln sich
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bis heute erhalten hat, miissen sich indessen spiter die Kesten-
bergbauern konzentriert haben auf Hauptwohnsitze bei Bestattungs-
plitzen im Tal, womit sie ihre Berghiitten wiederum dem wuchernden
Walde des Grenzgrates preisgaben. Geschehen wire dies zur Zeit
jener allgemeinen Konsolidierung der Ansiedlungsverhiltnisse, welche
um die Mitte des achten vorchristlichen Jahrhunderts allenthalben
Auftakt zu neuen Jahreszihlungen bildete, vom Morgenland bis nach
Rom.

An stieg seit damals die romische Macht und drang endlich auch
bis ins nordliche Vorfeld des Kestenberges, wo der Lagerplatz bei
Vindonissa selbst iiber die Antike hinaus Kern intensivster Landkulti-
vierungsbestrebungen blieb. Infolgedessen war eine Neubesiedlung der
Kestenberghinge diesmal nicht vom Biinztal her zu erwarten, sondern
vom Winkel zwischen Aare und Reufl. Daf} hierzu ausgerechnet Or-
densleute die Gelegenheit ergriffen, ist fiir die nachantike Zeitepoche
bezeichnend. Einer Urkunde von 840 ist zu entnehmen, dafl Monche
vom Elsisser Murbach Besitz bei Luzern an sich brachten, noch ehe
sie durch das Grenzabkommen von Verdun im Jahre 843 einem frem-
den Staate zugeteilt wurden. Weitere von ihren Giitererwerben sind
zur Hauptsache ebenfalls im Einzugsgebiet des Reufltales belegt.

Die beziigliche Liste bot bis jiingst gewisse Datierungsschwierigkeiten; denn
sie war entstanden zu einer Zeit, als noch verschiedene Jahrzihlungssysteme mit-
einander konkurriert hatten. So griindete sich das zweite und dritte Datum der
Liste auf die Annahme, Christi Geburt sei schon acht Jahre vor unserer Zeitrech-
nung erfolgt anléBlich jener Volksschatzung des Kaisers Augustus, welche auf dem
bekannten Steinmal von Ankara verzeichnet ist. Die restlichen Daten beruhten
irrtiimlicherweise auf der Jahrzihlung nach Christi Passion, welche zweiunddreiflig
Jahre nach Beginn unserer Zeitrechnung angesetzt wurde; eine umgekehrte Ver-
wechslung des Zihlsystems ist tbrigens auch im Artikel ,,Jahr” des zustindigen
Ducange-Lexikons erwihnt. Den Weg durch solche Datierungsklippen weisen neben
Kénigsnamen die angefiithrten Steuerperioden.

Dic vierte Listeneintragung, die sich derart auf das Jahr 839 fest-
legen 14ft, nennt die zwei Begrenzungsareale einer gréfleren Landver-
gabung. Setzt man diese Grenzstellen ihrem Wortlaut nach gleich mit
den spiteren Habsburger Gutshéfen Schwendi im Monthal und Rini-
ken, so zeigt das vergabte Zwischenstiick genau die Ausdehnung der
Pfarrei Rein, welche dem einen Hofbezirk der erwihnten Murbacher
Benediktinermonche entsprach. Mit diesem Landgut zusammen ge-
nannt wurde spiter ein verselbstindigter Ableger jenseits des Boz-
berges. Weitere Ableger fanden sich aber auch aareaufwirts bis nach
Brugg. Noch mehr talaufwirts lag endlich auch ein Murbacher Be-
sitzstreusel in Birrenlauf. Kirchlich verblieb dieses im alten Pfarrei-
verband von Windisch. Doch was von Birrenlauf aus neu gerodet und
kultiviert wurde, unterstellte man einer eigenstindigen Pfarrkirche
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unter dem Murbacher Schutzpatron: St. Leodegar zu Holderbank.
Somit kann man sagen, dafl die Schenkung von Rein an Ordensleute im
Jahre 839 den Grund legte fir jene Kolonisation, welche fluflauf-
wirts vom Stiitzpunkt Birrenlauf aus zunichst Holderbank erfafite,
um schlieflich bis an den Siidhang des Kestenberges bei Moriken vor-
zuprellen, ja sogar nach Rupperswil, wo noch bis 1342 ein Gut zum
Hofbereich Holderbank-Moriken gehorte.

Weltliche Schutzherren dieser Klosterbesitzungen wurden die Habs-
burger. Als gegen Ende 1239 der 21jihrige Graf Rudolf von Habs-
burg sein viterliches Erbe antrat, war einmal mehr der Machtkampf
zwischen den Hiuptern der westlichen Christenheit entbrannt, indem
der Papst den Kaiser mit dem Bannfluch belegt hatte. Ins kaisertreue
Oberland brachen 1240 die pipstlichen Kiburger, und wer wufte,
ob sie nicht auch von ihrem Sitze Lenzburg aus nordwirts ins Eigen-
amt des kaiserfreundlichen Grafen Rudolf vorstoflen wiirden? Jeden-
falls ist die Annahme berechtigt, Rudolf habe gerade damals die bei-
den Flanken des Kestenbergriegels durch

neue Webrbauten

gegen unerwiinschte Zudringlinge gesichert, denn fiir eine frithere Be-
festigung der beiden Berg-,,Ecken” fehlen einstweilen jegliche An-
haltspunkte. Um die schutzbefohlenen Murbacher Ménche als Grund-
eigentimer zu entschidigen fir die Bauerlaubnis auf Wildegg, war
ihnen ein jihrlicher Zins zu leisten.

Die Niitzlichkeit dieses Burgbaues sollte sich schon bald erweisen
anldfilich einer unerwarteten Bedrohung aus Norden. 1242 iberfiel
der papsttreue Onkel Rudolfs dessen Residenzstidtchen Brugg. Eine
Urkunde, die Rudolf am 23. April 1242 besiegelte, wurde bezeichnen-
derweise auf ,,Wildecken” ausgefertigt. Allerseits von seinen Gegnern
bedringt, wufdte sich der Graf wenigstens auf der einen Burg noch hin-
reichend geschiitzt. Von hier aus kehrte er hernach wieder in seine
befriedeten Besitzungen zuriick in Fortsetzung seines Lebensweges,
der ihn bis auf den deutschen Kénigsthron fihren sollte. Noch ein
Vierteljahr vor seinem Tode erwarb Koénig Rudolf von den finanziell
bedringten Murbacher Ménchen neben andern Besitzungen Holder-
bank mit Wildegg und Moriken, welche derart Eingang in die unmit-
telbare

habsburgische Hauswirtschaft

fanden. Mittelbar hatten sie freilich schon vorher dazu gehort, denn
als Lehensleute hatten auf dem Schlof} seit seiner ersten Erwihnung
stets Truchsessen, also Vorratsverwalter der Habsburger Grafen,
Wohnsitz genommen. Vor 1282 war ein Mitglied der Truchsessenfa-
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milie auch mit dem Amt eines griflichen Weinschenken betraut wor-
den, offenbar als Ersatzmann fiir die nach 1274 ausgestorbene grif-
liche Schenkenfamilie auf Brunegg. Deren letztbekanntes Haupt hatte
sich durch seine Heirat mit Anna von Iberg dem Mellinger Stadt-
patriziat verbunden, und moéglicherweise war es dieselbe Anna, welche
spater auftrat als Gattin des neuen Brunegger Schloflherrn Johann von
Hedingen, der gleichfalls dem Mellinger Patriziat angehorte und dem
somit allenfalls die Burg als Witwengut eingebracht worden wire.
Mit Hedingens Schwiegersohn hielt ein weiteres Mellinger Junker-
geschlecht, das der Ritter von Trostberg, Einzug auf Brunegg und er-
langte auch die Zwingherrschaft iiber die gleichnamige Ortschaft,
nachdem noch zur Zeit der Herren von Hedingen die Habsburger sel-
ber geboten hatten tiber das Dorf Brunegg; dieses war damals ver-
waltungstechnisch iibrigens noch Birr zugesellt, ein Zeichen dafiir,
dafl Brunegg seinerzeit genau wie Widegg von der nordlichen Berg-
seite her kultiviert worden war.

Nach dem Hinschied der Konigin Agnes, der genialen Organisatorin
des habsburgischen Stammbesitzes, ging nicht blofl die Giiterwirt-
schaft der Truchsessen von Wildegg ihrem raschen Ende entgegen,
sondern auch die Trostberger suchten die Herrschaft Brunegg an ver-
schwigerte Familien aufzuteilen. Ein diesbeziiglicher Antrag von 1366
an Herzog Albrecht von Osterreich nannte unter den Brunegganwir-
tern die Familien von Schwigern zweier Tochter Trostberg-Hedingens
(von Biittiken und von Rinach). Der Gemahl einer weiteren Trostberg-
tochter (von Miilinen) hinterliel nach 1369 als einzigen amtsfihigen
Verwandten den Gatten seiner Cousine, Ritter Ulrich Gefler von
Meienberg, in dessen Stamm sich die Brunegg weitervererbte. Kurz
darauf unterlag auch die Wildegg dem lingst filligen Herrschafts-
wechsel, nachdem 1371 das Burglehen auf der Habsburg von den letz-
ten Wildegger Truchsessen weltlichen Standes aufgegeben worden war.

Gleicherweise wie zuvor schon Edelleute aus den Reufitalstidt-
chen die Brunegg bezogen hatten, so erfuhr jetzt auch die Wildegg
Zuzug aus dem ehemals habsburgfeindlichen Seetal. Denn Herzog
Albrecht tibertrug am 10. Juni 1372 die Burg dem Ritter Thiiring von
Hallwil, und zwar, wie es in der Urkunde heiflt, mit Leuten, Giitern,
Gerichten usw., ,,die in (ihn) von seinem vatter selig / anerstorben
sind”. Hitte demnach schon der 1348 verstorbene Vater Thiirings die
Burg besessen? Und hitten sich dann trotzdem die Truchsessen gerade
beim Habsburgverkauf 1371 ausdriicklich noch nach der Wildegg be-
nannt? Und wozu hitte endlich Herzog Albrecht mit der Belehnung
bis 1372 zuwarten miissen? Zunichst einmal ist festzustellen, daf} die
Besitzrechte ,,den Thiiring anerstorben sind”, das heifdt: sie sind ihm
durch irgendeinen Todesfall zuteil geworden. Nun steht im Urtext
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nicht ,,von seinem vatter selig har (her)”, sondern blof} ,,von seinem
vatter selig”. ,,Von” wurde im damaligen Sprachgebrauch hiufig zur
Grundangabe verwendet, beispielsweise im Ausdruck ,,von tod ab-
gehen” (infolge Todes ,abtreten”). Somit kann man die Urkunde wie
folgt verstehen: die erwihnten Giiter habe Thiiring durch einen Todes-
fall geerbt, und zwar “wegen seines Vaters selig”, ,infolge seiner
viterlichen Verwandtschaft” oder kurz: ,viterlicherseits”. Beispiels-
weise kann der Onkel der letzten Truchsessen durch seine bisher dem
Namen nach nicht bekannte Gattin mit Thiirings Vater verschwigert
gewesen sein. Auf alle Fille muf} man also einen verwandtschaftlichen
Erbgang von den Truchsessen an die Hallwiler annehmen.

Ausgeschlossen von diesem Hallwiler Erbantritt war die bereits
zuvor veriuflerte Habsburg, ebenso Birrenlauf, nicht aber das Habs-
burger Stammschléfichen Altenburg, das noch hundertzehn Jahre mit
der Herrschaft Wildegg vereinigt blieb. Da sie zudem iiber alle &st-
lichen Grenzdérfer des heutigen Bezirks Lenzburg von Fahrwangen-
Tennwil bis Hendschiken verfiigten und sich eben anschickten, auch
Othmarsingen zu erwerben, beherrschten die Hallwiler nun eine lang-
gestreckte Grenzbarriere vom obern Hallwilersee bis zur Aare. Als
sich die Berner etwas mehr als vier Jahrzehnte spiter anschickten,
diese Barriere zu durchstossen, leistete die Wildegg ebenso wie die
Brunegg entschiedenen Widerstand. Gleichwohl mufiten sich die Hall-
wiler in Bern zwangseinbiirgern lassen, aber erst nachdem 1433 die
Grafschaft Lenzburg kaufsweise ganz unter

bernische Botmi Bigkeit

gelangt war, entschlof} sich Hallwil 1437, seinen Vorposten Wildegg
abzutreten an einen Cousin der letzten Truchsessen, nimlich an Peter
von Griffensee, welcher als damaliger Herr der Habsburg tiber Scherz
die Verbindung zwischen Wildegg und Altenburg herstellen konnte.

Kurz darauf iiberliefl der letzte aargauische Gefller die Brunegg
seinem Neffen Hans Wilhelm von Fridz'hgen, welcher verheiratet war
mit der Urgrofinichte des ersten Hallwilers auf Wildegg und dank
dieser Beziehung auch die Kirchenherrschaft iber Ammerswil ausiibte.
Fridingen verheiratete seinen Sohn mit der Tochter des Berner Schult-
heiflen, und es mag deshalb nicht ohne Spekulation auf Berns Gunst
geschehen sein, daf3 der Habsburger Schloflherr Griffensee dieser
Schwiegertochter Fridingens am 6. Februar 1455 den Kestenbergacker
,,Ebny” (Ebnet westlich der Brunegg) zukommen lief}. Dessen ungeach-
tet gab sich aber Bern keinen T#duschungen hin tber die finanziellen
Schwierigkeiten Griffensees, auch nachdem dieser in einem Prozef}
den ,,ippigen Wandel” seines Kochs entlarvt und so gewissermaflen
einen Siindenbock fiir seine Miflwirtschaft vorgefiihrt hatte. Als Biir-
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gen Griffensees sahen sich die Berner nach seinem Tode endlich ver-
anlafit, dessen Schloflherrschaften als Birgschaftspfinder verkaufs-
weise zu verwerten. Da kurz nach Jahresmitte 1462 bezeugt wurde,
Bern habe Habsburg und Wildegg verkauft, anderseits im Verkaufs-
pergament der Habsburg bald nach Jahresanfang festgestellt worden
war, das Schloff habe ,bitzhar” Griffensees Erben zugestanden, so
miissen wir folgern, Wildegg habe ebenfalls 1462 seinen Herrn ge-
wechselt, und zwar durch Ubergang an Hans Heinrich von Banmoos,
der laut einer Konigsfelder Urkunde noch am 26. September 1457 als
Landvogt auf Lenzburg geamtet hatte, dort aber, einer Badener Ur-
kunde zufolge, vor dem 11. Oktober 1458 durch Adrian von Buben-
berg abgelost worden war.

Banmoos war ein Sohn der letzten Uberlebenden des beriihmten
Freiherrengeschlechtes Schweinsberg-Attinghausen, dessen Wappen er
auf dem heute noch stehenden Holderbanker Taufstein verewigen lief3.
Da Griffensee in der Konigsfelder Urkunde iiber die Landesverwei-
sung jenes erwihnten ungetreuen Koches noch am 3. November 1458
als Wildegger Schloflherr genannt wurde, ist es ausgeschlossen, daf}
Banmoos schon unmittelbar nach seinem Amtsriicktritt auf Lenzburg
vorzeitig nach der Wildegg hitte iibersiedeln kénnen. Dagegen diirfte
er wihrend der Wartefrist 1458 bis 1462 die Verwaltung von Ammers-
wil, Dintikon und Othmarsingen angetreten haben, welche nach dem
Tode ihres bisherigen Inhabers, Rudolfs von Hallwil, 1461 nicht mehr
zum Hallwilschen Erbe gehorten, 1480 indessen unter demjenigen von
Banmoos erschienen. Einer dieser Banmoos-Erben war ibrigens ver-
heiratet mit der Nichte jener bereits erwihnten Berner Schultheiflen-
tochter.

Der Bruder dieser Bernerin war Mitte 1466 von seiner Stadtregie-
rung ersucht worden, die Brunegg zu iibernehmen, doch der Ange-
fragte, Thiring von Ringoltingen, wies dieses Angebot zuriick Zu-
gunsten des Gatten seiner Schwester, Hans von Fridingen, der denn
auch prompt anfangs 1469 anstelle seines Vaters die Burg tibernahm,
und zwar nicht aus Berns Hinden, sondern vom Osterreicher Herzog
Sigismund. Damit wurde der Kestenberg in die damalige

eidgendssische Machtpolitik

verwickelt. Denn etwas mehr als ein Vierteljahr spiter brachte der
Sohn des letzten Hallwiler Herrn von Wildegg zusammen mit seinen
Parteigingern einen Pakt zustande zwischen den beiden michtigsten
Gegnern der Eidgenossen: Osterreich und Burgund. Dafl unter solchen
Umstinden ein Vasall Osterreichs nichts mehr auf der Brunegg zu
suchen hatte, war begreiflich. Deshalb wurde schon im kommenden
Frithjahr das Ehepaar Fridingen-Ringoltingen ersetzt durch Heinrich
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und Barbara Roz-Segesser, deren wappengeschmiickter Grabstein noch
heute an der Aarauer Stadtkirchmauer zu sehen ist. Barbaras Cousin,
nach Griffensee voriibergehend Herr auf der Habsburg, nahm iibrigens
schon nach zwei Jahren dem Mann seiner Cousine die Last der Brun-
egger Regierung ab und zwar gemeinsam mit seinen zwei Briidern, von
denen einer, Hans Rudolf Segesser von Mellingen, spiter die- Witwe
des jungen Banmoos von Wildegg heiratete, jene bereits genannte
Nichte der abgesetzten Brunegger Schloffrau Fridingen-Ringoltingen!
So schlof} sich der Politik zum Trotz der Verwandtschaftskreis von
neuem, und Bern hatte umso weniger etwas dagegen einzuwenden, als
sich inzwischen auch das auflenpolitische Blatt gewendet hatte. Frank-
reich, im Kriege gegen Karl von Burgund ein willkommener Verbiin-
deter, war nach Karls Untergang zum bedrohlichen Nachbarn gewor-
den, besonders nachdem es 1481 auch Erbanspriiche im Siiden der Eid-
gcnossenschaft angetreten hatte. Es war deshalb begreiflich, dafy Bern
1482 sein Veto einlegte gegen den Ubergang der Wildegg von Banmoos
an Albin von Silenen, denn Albins Bruder war als Franzosenfreund be-
kannt und konnte in dieser Eigenschaft im selben Jahre die Herrschaft
iber das Wallis an sich reiflen, wo er bekanntlich spiter dann mit Hilfe
des franzosenfeindlichen nachmaligen Kardinals Schiner gestiirzt wer-
den konnte.

Inzwischen war Bern um einen zuverlissigen Ersatz fiir Banmoos
besorgt und fand ihn in der Person Kaspar Effingers, dessen Grof}-
vater sich ,,Ohem” — nach dem Stammbaum und dem damaligen
Wortsinn eher Neffe als Onkel — Peters von Griffensee genannt hatte.
Effinger war also mit einem friiheren und tiber diesen mittelbar sogar
mit den ersten Wildegger Schloflherrn, den Truchsessen, stammver-
wandt. Und noch mehr: die Effingerfamilie stammte aus dem Bereich
des Murbacherhofes Elfingen und war deshalb sozusagen geschichtlich
dafiir vorausbestimmt, ein anderes ehemaliges Murbachergut, eben
Wildegg und Umgebung, anzutreten. So schlof} sich denn auch hier der
geschichtliche Kreis mit dem letzten Junkerngeschlecht, das die Burg
bewohnte bis zu ihrem Ubergang an die Eidgenossenschaft im Jahre
1912,

In raumlicher Hinsicht hatte sich die Herrschaft bei ihrer Ubernah-
me durch Effinger wesentlich vermindert, hatte doch Bern Altenburg,
Ammerswil, Dintikon und Othmarsingen zuriickbehalten und der un-
mittelbaren Verwaltung des Lenzburgcr Landvogts unterstellt. Von
Lenzburg aus wurde also damals bis in den heutigen Brugger Gemein-
debann hinein regiert, der Lenzburger Vogt mufite, wie wir im Brug-
ger Stadtarchiv erfahren, be1sp1elswelse 1496 eine Altenburger Ur-
kunde bes1egeln, und erst mit der Verstaatlichung des Klosters Konigs-
felden im Jahre 1528 wurde Altenburg an die dortige Hofmeisterei um-
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geteilt. In rechtlicher Hinsicht dagegen bedeutete Effingers Herr-
schaftsantritt einen Fortschritt, erwarb der Kiufer doch Schlofl und zu-
gehorige Rechte zu Eigen und mufite sich infolgedessen nicht mehr wie
seine Vorginger damit belehnen lassen. Vereinfachung des Besitzbe-
standes wie Vereinfachung des Besitzverhiltnisses deuteten hin auf die

anbrechende Neuzeit

mit ithrer Tendenz, mittelalterliche Komplikationen zu liquidieren.

Weitere Neuzeitfolgen zeigten sich im Zusammenhang mit der Re-
formation. Der Brunegger Schloflherr Hansulrich Segesser, Hansru-
dolfs Sohn, beschwor durch seine Stellungnahme gegen den neuen
Glauben eine Spannung herauf gegen die reformierte Oberlehensherr-
schaft Bern und fand sich schliefilich am 18. Mirz 1538 bereit zum
Abstoflen der Burg und des neugliubigen Dorfes, das nunmehr mit
Ammerswil, Dintikon und Othmarsingen zu einem Gerichtsbezirk ver-
einigt wurde; die Burg beherbergte fortan einen Wichter des Lenz-
burger Landvogtes. Auch Wildegg entschlof} sich, ein andersgliubiges
Dorf abzustoflen, ndmlich Spreitenbach, das Kaspar Effinger von seiner
ersten Gemahlin iibernommen hatte. Nun wurde es am 7. Februar
1541 dem Kloster Wettingen iiberlassen und dagegen sinnentsprechend
das reformierte Wettinger Herrschaftsdorf Riifenach eingetauscht.

Hatte die Reformation einzelne Dérfer den Schlossern konfessionell
entfremdet, so entfremdete sie die Revolutionszeit vollends auch poli-
tisch. Da die Hoheit tiber ein Dorf wie Brunegg nun nicht mehr ans
Schlof3 gebunden war, konnte der Staat dieses 1804 ruhig wieder in
Privathand verduflern. Anderseits zeigte der Staat allenthalben
Interesse fiir den Riickkauf restlicher 6ffentlicher Teilrechte aus Pri-
vathand, weshalb er 1805 den Effingern ihre Holderbanker Kirchen-
herrschaft abkaufte. So verblieb den Junkern blof} noch ihre private
Schlofidomine. Und als vollends die ersten elektrischen ,,Illuminatio-
nen” in unseren Stidten eine neue Epoche der Wohnkultur verhiefien,
schienen die Burgen sich auf die Rolle romantischer Refugien beschei-
den zu miissen. Im gleichen Jahr 1886, in dem der Schwedendichter
Heidenstam auf der Brunegg Aufenthalt nahm, begann man auf
Wildegg den Bau einer Herrschaftsvilla und konnte deshalb spiter
das alte Schlofl einem Englinder zum Wohnsitz {iberlassen, dem nach-
nachmaligen Bewohner der Obergreyerzer Burg Rougemont, Oberst
Revett-Carnac, der sich als begeisterter Feldblumenkiufer bei der
Dorfjugend bleibendes Andenken erwarb.

Die gegenwirtige Zeit bringt fiir die Zeugen vergangener Kulturen
wieder mehr Verstindnis auf als die Menschen des fortschrittgliu-
bigen letzten Jahrhunderts. Beide Kestenbergschlosser genieflen denn
auch heute den Vorzug, in allerbester Obhut zu liegen: seiner wertvol-
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len Besitzung Wildegg widmet sich in vorbildlicher Weise das Lan-
desmuseum; der Eigentiimer und Bewohner der Brunegg ist als Stif-
tungsratsvorsitzender der Pro Helvetia in vorderster Front um unsere
Kulturpflege bemiiht. In geistige Belange miindet damit zum Ausgang
eine Burgengeschichte, an deren Eingang schon ein geistesgeschicht-
liches Ereignis stand, war doch der erste Aargauer, den die Akten der
iltesten europdischen Hochschule nennen, Johann Truchsefl von Wild-
egg, auf einem Kestenbergschlof3 aufgewachsen.

Von den mittelalterlichen Herrschaftsiibergéngen waren bisher fiir
jede der beiden Burgen nur zwei Daten genau bekannt. Was nun hier
an materiellen Verinderungen zwischen Einst und Jetzt erfaf3t werden
konnte, erwies sich stets als Ausdruck einer bestimmten Zeit und ver-
mochte somit im Kleinen den Ablauf der grofien Geschichte wider-
zuspiegeln.

Zusammenstellung

Holderbank-Méoriken-Wildegg (bis 1482 mit Altenburg, 1483—1541 mit Spreiten-
bach, 1541—1598 mit Rifenach):

Oberberrschaft : nach 839 bis 1291 Benediktinerabtei Murbach, 1291--1415
Habsburg, 1415—1483 Bern, 1483—1798 Effinger (anschlieflend diese privat).

Lebenstriger : 1242—1371 Truchsessen, 1372—1437 Hallwil, 1437—1462 Grit-
fensee, 1462—1482 Banmoos.

Kirchherrschaft Holderbank (seit 1565 mit Moriken): obengenannte Lehens-
triger, anschlieflend Effinger bis 1805.

Brunegg :

Oberberrschaft : bis 1415 Habsburg, anschlieflend Bern bis 1798.

Lebenstrdger : 1270 bis nach 1274 Schenken, vor? 1282 bis 1370? Hedingen-
Trostberg, ?1371—1439 Gefller, 1440—1470 Fridingen, 1470—1472 Rot, 1472
bis 1538 Segesser.

Dorjherrschaft: unter Trostberg von Eigenamt an Schlofl Brunegg, das der
Grafschaft Lenzburg unterstand.

Ammerswil-Dintikon (seit 1431 endgiiltig mit Othmarsingen zusammen): bis 1384
Hallwil, 1384—1429 Griinenberg-Hallwil, 1429—1431 Stein-Griinenberg, 1431
bis 14617 Hallwil, ?1461—1482 Banmoos (Wildegg).

Kirchherrschajt: bis 1384 Hallwil, 1384-—1429 Griinenberg-Hallwil, 1429—1471
Fridingen-Griinenberg (Brunegg), anschliefend Bern.

84



	Anfänge und Übergänge der Schlossherrschaften am Kestenberg

